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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.2024

Norm

AHG §1

BDG §45 Abs1

1. AHG § 1 heute

2. AHG § 1 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AHG § 1 gültig von 01.08.1989 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

4. AHG § 1 gültig von 01.02.1949 bis 31.07.1989

Rechtssatz

Die in § 45 Abs 1 letzter Satz BDG vorgesehene Verp8ichtung des Vorgesetzten, das dienstliche Fortkommen seiner

Mitarbeiter (nach Maßgabe ihrer Leistungen) zu fördern, bezweckt auch den Schutz individueller Interessen des

einzelnen Beamten.Die in Paragraph 45, Absatz eins, letzter Satz BDG vorgesehene Verpflichtung des Vorgesetzten, das

dienstliche Fortkommen seiner Mitarbeiter (nach Maßgabe ihrer Leistungen) zu fördern, bezweckt auch den Schutz

individueller Interessen des einzelnen Beamten.
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Das dort angesprochene „dienstliche Fortkommen“ betrifft auch materielle Interessen an der dienstlichen

Stellung. Insbesondere unter dem Blickwinkel einer Fürsorgepflichtverletzung ist daher auch die

Vermögenssphäre des Mitarbeiters von dieser Bestimmung geschützt. (T1)
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